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behandelt, als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragsstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer
ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. Allein dadurch, dass eine in einem
Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer
Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragsstaat ansässig ist
oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre
Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften NICHT zur Betriebstätte
der anderen.

Beispiel für Betriebsstätte auf Zypern: Ein auf Zypern ansässiger im Sinne ist Direktor
der Gesellschaft, ordentlicher Geschäftssitz auf Zypern (kein Briefkasten) und Konto bei
einer zyprischen Bank. Shareholder kann In-oder Ausländer sein.

Beispiel für Betriebsstätte auf Zypern: Ein auf Zypern ansässiger im Sinne ist Direktor
der Gesellschaft, ordentlicher Geschäftssitz auf Zypern (kein Briefkasten) und Konto bei
einer zyprischen Bank. Shareholder kann In-oder Ausländer sein. Außerhalb Zyperns wird
eine Repräsentanz analog 5.3 DBA installiert oder ein Warenlager, also keine steuerliche
Betriebsstätte im Sinne.

Betriebsstätte Zypern -Direktor &Corp. Sec.

-Ordentlicher
Geschäftssitz

-Konto

-Shareholder

Companies House
Zypern

Vertragspartner weltweit

Betriebsstätte Zypern -Direktor &Corp. Sec.

-Ordentlicher
Geschäftssitz

-Konto

-Shareholder

Companies House
Zypern

Vertragspartner
weltweit

Repräsentanz außerhalb
Zyperns analog 5.3 DBA
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..Einen Ort der Leitung: Begriffsbestimmung nach DBA

Der "Ort der geschäftlichen Oberleitung" ist zentraler Begriff zur Definition der
steuerlichen Betriebsstätte. Von dieser Definition kann abgewichen werden, wenn im
Sitzstaat eine Produktionsstätte installiert wird, eine Stätte zur Ausbeutung von
Bodenschätzen oder eine Bauausführung, länger als 9-12 Monate Dauer. Dann immer
Betriebsstätte, unabhängig vom Ort der geschäftlichen Oberleitung.

Ort der geschäftlichen Oberleitung:

-Der Mandant oder ein Beauftragter verlagert seinen gewöhnlichen Aufenthalt nach
Zypern und tritt als Direktor der Gesellschaft auf ODER

-sofern keine Tagesentscheidungen zu treffen sind: Der nicht auf Zypern ansässige
Direktor weist nach, dass er sich im Rahmen der notwendigen Leitungsaufgaben auf
Zypern aufhält, um diese gewöhnlich an der Betriebsstätte wahrzunehmen ODER

-unsere Kanzlei auf Zypern stellt einen Treuhand- oder angestellten Direktor.

Ort der Tätigkeit

5 DBA definiert: Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte"
eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.

Dem entgegen stehen die Ausführungen in 5.3. DBA, also welche Tätigkeiten bei
Vorliegen einer festen Geschäftseinrichtung eben keine Betriebsstätte auslösen
(Hilfstätigkeiten,reine Beratung,ein Warenlager usw).

Ergänzend ist der Begriff der „festen Geschäftseinrichtung“ maßgeblich. Einschlägige
Urteile und Kommentare definieren diese als ein in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb, also ein voll eingerichtetes Büro.

Missbrauchsklauseln der Doppelbesteuerungsabkommen

In den DBA´s bestehen verschiedene Missbrauchsklauseln. Die gebräuchlichsten sind
folgende:

1) Aktivitätsvorbehalte

Die Doppelbesteuerungsabkommen lassen den beteiligten Staaten offen, mit
welcher Methode – Anrechnung, Freistellung oder Kombination – die
Doppelbesteuerung beseitigt oder gemildert wird.
Die Anwendung der Freistellungsmethode wird dabei meistens mit einem
sogenannten „Aktivitätsvorbehalt“ verbunden. Die Freistellung kann dann nur
angewendet werden, wenn die Erträge der Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte
ausschließlich oder fast ausschließlich aus aktiven Tätigkeiten stammen.

Aktiv sind in den meisten DBA`s :
Produktionsstätten, Verkauf von Gütern und Waren, technische Beratung,
Dienstleistungen sowie Bank- oder Versicherungsleistungen
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Insbesondere bei Beratungen und Dienstleistungen wird davon ausgegangen, dass
ein qualifizierter Geschäftsbetrieb (keine Briefkasten-Gesellschaft) die
Voraussetzung ist, um überhaupt aktiv tätig zu sein.

2)„Subject-to-tax“-Klauseln“ (Rückfallklausel)

Verschiedene DBA´s machen die vom Quellenstaat gewährte Steuerbefreiung oder
Steuerermäßigung davon abhängig, dass der Sitzstaat tatsächlich die betreffenden
Einkünfte einer Besteuerung unterwirft und diese nicht, z.B. aufgrund von
Freibeträgen, freigestellt werden.
Auch bestehen in manchen Staaten „mögliche Vereinbarungen“ zwischen
Finanzamt und „eigentlichem Steuerpflichtigen“ über eine Steuerbefreiung.
Um eine doppelte Nichtbesteuerung auszuschließen, werden sogenannte „Subject-
to-tax“-Klauseln oder Rückfallklauseln in den DBA`s vereinbart, mit der Folge,
dass das Besteuerungsrecht an den Quellenstaat zurückfällt.

3) „Remittance-base“-Klauseln

Eine Sonderform der Rückfallklauseln bilden die „remittance-base“-Klauseln.
Grundprinzip dieser nach britischem Vorbild entwickelten und von einigen Staaten
übernommenen Regelung ist es, dass ausländische Einkünfte erst dann im
Ansässigkeitsstaat besteuert werden, wenn diese in diesem Staat überwiesen
oder dort in Empfang genommen wurden.

4)„Switch-over“-Klauseln

Um sicherzustellen, dass Einkünfte zumindest einmal – entweder im Quellenstaat oder im
Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen – besteuert werden, wurden „switch-over“-
Klauseln in den DBA`s verankert. „Switch-over“-Klauseln dienen einerseits dazu,
Doppelfreistellungen und deren Missbrauchsmöglichkeiten zu verhindern; andererseits
sollen sie Qualifikations- und Zurechnungskonflikte lösen.

5)„Anti-treaty-shopping“-Klauseln

Um zu verhindern, dass Personen oder Gesellschaften, die in den DBA`s vorgesehenen
Steuerbegünstigungen für Dividenden, Zinsen oder Lizenzzahlungen missbräuchlich in
Anspruch nehmen können, enthalten viele DBA`s sogenannte „anti-treaty-shopping“-
Klauseln.

Das DBA zwischen USA und Deutschland nimmt hier eine Vorreiterrolle ein.

6)„Treaty overriding“

Reichen einem DBA-Staat die vereinbarten Missbrauchsklauseln nicht aus, müssen die
bestehenden DBA`s geändert oder durch Zusatzprotokolle ergänzt werden.

Viele Staaten gehen den Weg der „Zusatzprotokolle“. Eine derartige innerstaatliche
Gesetzgebung stellt aber eine Verletzung des Völkerrechts dar.



Firmengründung Zypern- Exposee zur Gesellschaftsgründung auf Zypern

9

Ebene der Gesellschafter

Gesellschafter der zyprischen Limited können natürliche oder juristische Person in- oder
außerhalb Zyperns sein. Zypern bietet den Vorteil, dass Dividendenausschüttungen an
einen Nicht-Zyprioten keiner Quellensteuer unterliegen, unabhängig davon ob ein DBA-
Sachverhalt vorliegt. Hat ein ausländischer Gesellschafter beherrschenden Einfluss (mehr
als 50% der Anteile) muss überprüft werden, ob Regelungen der
Hinzurechnungsbesteuerung greifen. So kennt Deutschland in §§ 7-14 AStG eine
Hinzurechnungsbesteuerung bei beherrschenden Einfluss eines Deutschen und nur
passiven Einkünften der Auslandsgesellschaft in einem Niedrigsteuerland. Allerdings
wurde diese Praxis innerhalb der EU als rechtswidrig eingestuft, sofern es sich bei der
Auslandsgesellschaft (hier zyprische Limited) nicht um eine reine Briefkastengesellschaft
handelt.

Beispiel für verbundene Unternehmen

-Eine Deutsche Kapitalgesellschaft ist Anteilseigner der zyprischen Limited:

Die zyprische Ltd wird mit 10% Ertragssteuer besteuert. Dividendenausschüttungen an
einen Nicht-Zyprioten unterliegen auf Zypern keiner Quellensteuer, ergänzend/und/oder
mithin Wirkung der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie. Mithin vereinnahmt die Deutsche
Kapitalgesellschaft die Dividenden steuerfrei, allerdings unter 5%
Körperschaftssteuervorbehalt. Eine Besteuerung findet erst statt, wenn an den
Anteilseigner der Deutschen Kapitalgesellschaft ausgeschüttet wird- sofern natürliche
Person- und dann mit 25%tiger Abgeltungssteuer.

Abbildung: Zyprische Limited mit Betriebsstätte Zypern. Shareholder ist eine ausländische
Gesellschaft. Keine Quellensteuer auf Zypern, unabhängig vom DBA-Sachverhalt. Ist der
Shareholder in der EU angesiedelt und greift die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie, dann steuerfreie
Vereinnahmung der zyprischen Dividenden. Ist dieses nicht der Fall, dann Besteuerung gemäß
innerstaatlichen Recht und/oder DBA. In Deutschland greift allerdings ein 5%tiger
Körperschaftssteuervorbehalt.

-Mandanten aus Österreich

Für Mandanten aus Österreich greift die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie analog. Ist also eine
österreichische Kapitalgesellschaft Shareholder der zyprischen Limited, so steuerfreie
Vereinnahmung der Dividenden auf der Seite der Kapitalgesellschaften. Eine
Hinzurechnungsbesteuerung analog dem Deutschen AStG kennt Österreich nicht.

Betriebsstätte Zypern -Direktor &Corp. Sec.

-Ordentlicher
Geschäftssitz

-KontoShareholder ist ausländische
Gesellschaft
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-Mandanten aus der Schweiz

Zypern und die Schweiz unterhalten kein Doppelbesteuerungsabkommen. Probleme
ergeben sich also bei Sachverhalten, bei denen die zyprische Limited Anteilseigner der
Schweizer Kapitalgesellschaft wird. Dividendenausschüttungen besteuert die Schweiz im
Nicht-DBA-Sachverhalt mit 35%tiger Quellensteuer. Erst nach zweijähriger Haltefrist
wirken die Regelungen analog der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie.

Zwischenschaltung einer Offshore-Gesellschaft als Shareholder der zyprischen
Ltd

Die Abbildung zeigt eine Möglichkeit der „Verschleierung“ der wahren Besitzverhältnisse
der zyprischen Ltd. Es wird eine Offshore-Gesellschaft gegründet (Nullsteueroase,kein
öffentliches Handelsregister,kein G20 Abkommen), Ausgestaltung mit Inhaberaktien.
Diese Offshore-Gesellschaft wird Shareholder der zyprischen Limited. Solange die
Dividenden nicht an den Offshore-Staat ausgeschüttet werden, ergeben sich keine
steuerlichen Nachteile, jedoch wird der Besitzer der zyprischen Ltd nicht bekannt.
Werden Dividenden an die Offshore-Gesellschaft ausgeschüttet, besteuert Zypern im
Prinzip nicht (keine Quellensteuer, da Nicht.-Zypriot). Allerdings müsste im Zweifel
glaubhaft gemacht werden,dass kein Gestaltungsmissbrauch vorliegt (Verhinderung der
15%tigen Verteidigungssteuer).

Betriebsstätte Zypern

Offshore-Gesellschaft (z.B.
Belize) als Shareholder Inhaberaktien
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Deutsches Außensteuergesetz (AStG): Hinzurechnungsbesteuerung nach
§ 8 AStG

Im Rahmen der internationalen Steuergestaltung bei "verbundenen Unternehmen" ist
immer dann Vorsicht geboten, wenn eine Deutsche natürliche- oder juristische- Person
beherrschenden Einfluss (mehr als 50% Anteile) an einem Auslandsunternehmen
hat,dieses Auslandsunternehmen nur passive Einkünfte analog §8 AStG realisiert und in
einem Niedrigsteuerland angesiedelt ist.

Zur Beachtung: Der EuGH hat die Deutsche Hinzurechnungsbesteuerung im
europäischen Kontext für rechtswidrig erklärt. Mithin wurde der §8 AStG im Kontext von
EU-Sachverhalten entsprechend ergänzend.

Zusammenfassung AStG:

Im Kern regelt das Deutsche Außensteuergesetz in §§ 7-14 AStG, dass eine Besteuerung
beim Deutschen Anteilseigner stattfindet (fiktive Ausschüttungsbesteuerung: Der Gewinn
der Auslandsgesellschaft wird dem Deutschen Anteilseigner zur Last gelegt, selbst wenn
keine Gewinnausschüttung erfolgt, mithin Besteuerung mit Einkommenssteuer beim
deutschen Anteilseigner,sofern natürliche Person oder Körperschaftssteuer wenn
juristische Person), wenn dieser beherrschenden Einfluss auf die Auslandsgesellschaft
ausübt (Mehrheitsshareholder über 50%), die Auslandgesellschaft nur passive
Einkünfte erwirtschaftet und die Auslandsgesellschaft im einem Niedrigsteuergebiet
angesiedelt ist, also unter 25% Ertragssteuer. Wird eine geschäftliche Tätigkeit als
"Aktiv" im Sinne des Aktivkataloges §8 AStG bewertet (siehe unten), entfaltet die
Deutsche Hinzurechnungsbesteuerung keine Wirkung. Ist die Betriebsstätte in der
EU angesiedelt, entfaltet die Deutsche Hinzurechnungsbesteuerung grundsätzlich
keine Wirkung, allerdings kann das Deutsche Finanzamt eine
Ansässigkeitsbescheinigung beim ausländischen Finanzamt beantragen, um
sicherzustellen, dass es sich bei der Auslandsgesellschaft nicht um eine rechtswidrige
Zwischengesellschaft handelt.

Andere Länder kennen z.T. analoge Regelungen der Deutschen
Hinzurechnungsbesteuerung, Österreich kennt keine analoge Regelung.

Ergänzung des § 8 Deutsches AStG bei EU-Sachverhalten

1Ungeachtet des Absatzes 1 ist eine Gesellschaft, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR -
Abkommens hat, nicht Zwischengesellschaft für Einkünfte, für die unbeschränkt
Steuerpflichtige, die im Sinne des § 7 Abs. 2 an der Gesellschaft beteiligt sind,
nachweisen, dass die Gesellschaft insoweit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit
in diesem Staat nachgeht. 2Weitere Voraussetzung ist, dass zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und diesem Staat auf Grund der Richtlinie 77/799/EWG des
Rates vom 19. Dezember 1977 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern und der
Mehrwertsteuer ( ABl. EG 1977 Nr. L 336 S. 15 ), die zuletzt durch die Richtlinie
2006/98/EWG des Rates vom 20. November 2006 ( ABl. EU 2006 Nr. L 363 S. 129 )
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder einer vergleichbaren zwei-
oder mehrseitigen Vereinbarung, Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die
Besteuerung durchzuführen. 3Satz 1 gilt nicht für die der Gesellschaft nach § 14
zuzurechnenden Einkünfte einer Untergesellschaft, die weder Sitz noch Geschäftsleitung
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR -
Abkommens hat. 4Das gilt auch für Zwischeneinkünfte, die einer Betriebsstätte der
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(2) Bringt eine beschränkt körperschaftsteuerpflichtige EU-Kapitalgesellschaft ihre
inländische Betriebsstätte im Rahmen der Einbringung eines Betriebs oder Teilbetriebs in
eine unbeschränkt oder beschränkt körperschaftsteuerpflichtige EU-Kapitalgesellschaft
ein, so gilt für die Bewertung des eingebrachten Betriebsvermögens § 20 Abs. 2 Satz 1
bis 4 und 6, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 2, Abs. 7 und 8 entsprechend.

(3) Bringt eine unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Kapitalgesellschaft im Rahmen
der Einbringung eines Betriebs oder Teilbetriebs eine in einem anderen Mitgliedsstaat der
Europäischen Union belegene Betriebsstätte in eine beschränkt
körperschaftsteuerpflichtige EU-Kapitalgesellschaft ein, so gilt für den Wertansatz der
neuen Anteile § 20 Abs. 4 Satz 1, Abs. 7 und 8 entsprechend.

(4) Werden Anteile im Sinne des § 20 Abs. 1 Satz 2 an einer EU-Kapitalgesellschaft in
eine andere EU-Kapitalgesellschaft eingebracht, so gilt für die Bewertung der Anteile, die
die übernehmende Kapitalgesellschaft erhält, § 20 Abs. 2 Satz 1 bis 4 und 6 und für die
Bewertung der neuen Anteile, die der Einbringende von der übernehmenden
Kapitalgesellschaft erhält, § 20 Abs. 4 Satz 1 entsprechend. Abweichend von § 20 Abs. 4
Satz 1 gilt für den Einbringenden der Teilwert der eingebrachten Anteile als
Veräußerungspreis, wenn das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland
hinsichtlich des Gewinns aus einer Veräußerung der dem Einbringenden gewährten
Gesellschaftsanteile im Zeitpunkt der Sacheinlage ausgeschlossen ist. Der Anwendung
des Satzes 1 steht nicht entgegen, dass die übernehmende Kapitalgesellschaft dem
Einbringenden neben neuen Anteilen eine zusätzliche Gegenleistung gewährt, wenn diese
10 vom Hundert des Nennwerts oder eines an dessen Stelle tretenden rechnerischen
Werts der gewährten Anteile nicht überschreitet. In den Fällen des Satzes 3 ist für die
Bewertung der Anteile, die die übernehmende Kapitalgesellschaft erhält, auch § 20 Abs.
2 Satz 5 und für die Bewertung der Anteile, die der Einbringende erhält, auch § 20 Abs. 4
Satz 2 entsprechend anzuwenden. § 20 Abs. 5 gilt entsprechend.

Umwandlungsgesetz: Einführung und Grundlagen der grenzüberschreitenden
Verschmelzung

Das noch geltende Recht folgt der Sitztheorie. Eine deutsche Gesellschaft darf Ihren Sitz
nicht ins Ausland verlegen. Beschließen die Gesellschafter dennoch die Verlegung des
Verwaltungssitzes ins Ausland,führt dieses zur Liquidation der Gesellschaft. Das Gleiche
muss gelten, wenn der Sitz nur faktisch ins Ausland verlegt und in Deutschland noch
nicht einmal eine Betriebsstätte verbleibt. Verlegt eine Kapitalgesellschaft oder eine
andere Körperschaft, die Ihre Geschäftsleitung oder Ihren Sitz in Deutschland hat, eines
von beiden ins Ausland, gilt dieses steuerrechtlich gemäß § 12 KStG als Auflösung der
Gesellschaft, die die Liquidationsbesteuerung zur Folge hat. Vgl. Hierzu aber "MoMIG"
(Gesetz zur Modernisierung des GmbH Rechts..).

Um die nachteiligen Folgen einer reinen Sitzverlegung zu verhindern, wurde auf EU
Ebene eine Verschmelzungsrichtlinie geschaffen. Auf Deutscher Seite angelegt in der
Novellierung des Umwandlungsgesetzes.

§ 122a
Grenzüberschreitende Verschmelzung

(1) Eine grenzüberschreitende Verschmelzung ist eine Verschmelzung, bei der
mindestens eine der beteiligten Gesellschaften dem Recht eines anderen Mitgliedstaats
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum unterliegt.
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(2) Auf die Beteiligung einer Kapitalgesellschaft (§
grenzüberschreitenden Verschmelzung sind die Vorschriften des
Zweiten, Dritten und Vierten Abschnitts des Zweiten Teils entsprechend anzuwenden,
soweit sich aus diesem Abschnitt nichts anderes ergibt

Fassung aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom
19.04.2007 ( BGBl. I S. 542

§ 122b
Verschmelzungsfähige Gesellschaften

(1) An einer grenzüberschreitenden Verschmelzung können als übertragende,
übernehmende oder neue Gesellschaften nur Kapitalgesellschaften im Sinne des Artikels
2 Nr. 1 der Richtlinie 2005/56/EG
Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen
Mitgliedstaaten (ABl. EU Nr. L 310 S. 1) beteiligt sein, die nach dem Recht eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet worden sind und ihren
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung ode
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum haben.

(2) An einer grenzüberschreitenden Verschmelzung können nicht beteiligt sein:

1.

Genossenschaften, selbst wenn sie nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum unter die Definition des Artikels 2 Nr. 1 der Richtlinie
fallen;

2.

Gesellschaften, deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihnen eingelegten Gelder
nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam anzulegen und deren Anteile auf
Verlangen der Anteilsinhaber unmittelbar oder mittelbar zulasten des Vermögens
dieser Gesellschaft zurückgenommen oder ausgezahlt werden. Diesen Rücknahmen
oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen eine solche Gesellschaft
sicherstellen will, dass der Börsenwert ihrer Anteile nicht erheblich von deren
Nettoinventarwert abweicht.

§ 122c
Verschmelzungsplan

(1) Das Vertretungsorgan einer beteiligten Gesellschaft stellt zusammen mit den
Vertretungsorganen der übrigen beteiligten Gesellschaften einen gemeinsamen
Verschmelzungsplan auf.

(2) Der Verschmelzungsplan oder sein Ent
enthalten:

1.
Rechtsform, Firma und Sitz der übertragenden und übernehmenden oder neuen
Gesellschaft,

2.
das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und
baren Zuzahlungen,

Exposee zur Gesellschaftsgründung auf Zypern

(2) Auf die Beteiligung einer Kapitalgesellschaft (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) an einer
grenzüberschreitenden Verschmelzung sind die Vorschriften des Ersten Teils und des
Zweiten, Dritten und Vierten Abschnitts des Zweiten Teils entsprechend anzuwenden,
soweit sich aus diesem Abschnitt nichts anderes ergibt

Fassung aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom
BGBl. I S. 542) m.W.v. 25.04.2007.

Verschmelzungsfähige Gesellschaften

(1) An einer grenzüberschreitenden Verschmelzung können als übertragende,
übernehmende oder neue Gesellschaften nur Kapitalgesellschaften im Sinne des Artikels

Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen

L 310 S. 1) beteiligt sein, die nach dem Recht eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet worden sind und ihren
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum haben.

(2) An einer grenzüberschreitenden Verschmelzung können nicht beteiligt sein:

Genossenschaften, selbst wenn sie nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum unter die Definition des Artikels 2 Nr. 1 der Richtlinie

Gesellschaften, deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihnen eingelegten Gelder
nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam anzulegen und deren Anteile auf
Verlangen der Anteilsinhaber unmittelbar oder mittelbar zulasten des Vermögens

esellschaft zurückgenommen oder ausgezahlt werden. Diesen Rücknahmen
oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen eine solche Gesellschaft
sicherstellen will, dass der Börsenwert ihrer Anteile nicht erheblich von deren

icht.

(1) Das Vertretungsorgan einer beteiligten Gesellschaft stellt zusammen mit den
Vertretungsorganen der übrigen beteiligten Gesellschaften einen gemeinsamen

(2) Der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf muss mindestens folgende Angaben

Rechtsform, Firma und Sitz der übertragenden und übernehmenden oder neuen

das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der

Abs. 1 Nr. 2) an einer
Ersten Teils und des

Zweiten, Dritten und Vierten Abschnitts des Zweiten Teils entsprechend anzuwenden,

Fassung aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom

(1) An einer grenzüberschreitenden Verschmelzung können als übertragende,
übernehmende oder neue Gesellschaften nur Kapitalgesellschaften im Sinne des Artikels

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen

L 310 S. 1) beteiligt sein, die nach dem Recht eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet worden sind und ihren

r ihre Hauptniederlassung in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens

(2) An einer grenzüberschreitenden Verschmelzung können nicht beteiligt sein:

Genossenschaften, selbst wenn sie nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum unter die Definition des Artikels 2 Nr. 1 der Richtlinie

Gesellschaften, deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihnen eingelegten Gelder
nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam anzulegen und deren Anteile auf
Verlangen der Anteilsinhaber unmittelbar oder mittelbar zulasten des Vermögens

esellschaft zurückgenommen oder ausgezahlt werden. Diesen Rücknahmen
oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen eine solche Gesellschaft
sicherstellen will, dass der Börsenwert ihrer Anteile nicht erheblich von deren

(1) Das Vertretungsorgan einer beteiligten Gesellschaft stellt zusammen mit den
Vertretungsorganen der übrigen beteiligten Gesellschaften einen gemeinsamen

wurf muss mindestens folgende Angaben

Rechtsform, Firma und Sitz der übertragenden und übernehmenden oder neuen

gegebenenfalls die Höhe der
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3.
die Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile der
übernehmenden oder neuen Gesellschaft,

4. die voraussichtlichen Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung,

5.
den Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf
Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung
auf dieses Recht haben,

6.
den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaften unter
dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der übernehmenden oder
neuen Gesellschaft vorgenommen gelten (Verschmelzungsstichtag),

7.

die Rechte, die die übernehmende oder neue Gesellschaft den mit Sonderrechten
ausgestatteten Gesellschaftern und den Inhabern von anderen Wertpapieren als
Gesellschaftsanteilen gewährt, oder die für diese Personen vorgeschlagenen
Maßnahmen,

8.
etwaige besondere Vorteile, die den Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan
prüfen, oder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder
Kontrollorgane der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften gewährt werden,

9. die Satzung der übernehmenden oder neuen Gesellschaft,

10.

gegebenenfalls Angaben zu dem Verfahren, nach dem die Einzelheiten über die
Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft geregelt
werden,

11.
Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die übernehmende
oder neue Gesellschaft übertragen wird,

12.
den Stichtag der Bilanzen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, die
zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet werden.

(3) Befinden sich alle Anteile einer übertragenden Gesellschaft in der Hand der
übernehmenden Gesellschaft, so entfallen die Angaben über den Umtausch der Anteile
(Absatz 2 Nr. 2, 3 und 5), soweit sie die Aufnahme dieser Gesellschaft betreffen.

(4) Der Verschmelzungsplan muss notariell beurkundet werden.

Verschmelzung oder Vermögensübertragung (Vollübertragung) auf eine andere
Körperschaft, §§ 11-13 UmwStG

1) Bei einer Verschmelzung oder Vermögensübertragung (Vollübertragung) auf eine
andere Körperschaft sind die übergehenden Wirtschaftsgüter, einschließlich nicht
entgeltlich erworbener oder selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter, in der
steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft mit dem gemeinen Wert
anzusetzen. Für die Bewertung von Pensionsrückstellungen gilt § 6a des
Einkommensteuergesetzes.
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(2) Auf Antrag können die übergehenden Wirtschaftsgüter abweichend von Absatz 1
einheitlich mit dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem Wert
nach Absatz 1, angesetzt werden, soweit

1.

sichergestellt ist, dass sie später bei der übernehmenden Körperschaft der
Besteuerung mit Körperschaftsteuer unterliegen und

2.

das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des
Gewinns aus der Veräußerung der übertragenen Wirtschaftsgüter bei der
übernehmenden Körperschaft nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird und

3.

eine Gegenleistung nicht gewährt wird oder in Gesellschaftsrechten besteht.

Anteile an der übernehmenden Körperschaft sind mindestens mit dem Buchwert, erhöht
um Abschreibungen sowie um Abzüge nach § 6b des Einkommensteuergesetzes und
ähnliche Abzüge, die in früheren Jahren steuerwirksam vorgenommen worden sind,
höchstens mit dem gemeinen Wert, anzusetzen. Auf einen sich daraus ergebenden
Gewinn findet § 8b Abs. 2 Satz 4 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes Anwendung.

(3) § 3 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gilt entsprechend.

(1) Für die Übernahme der übergegangenen Wirtschaftsgüter gilt § 4 Abs. 1
entsprechend. Beim Vermögensübergang von einer steuerfreien auf eine steuerpflichtige
Körperschaft sind die übergegangenen Wirtschaftsgüter abweichend von § 4 Abs. 1 mit
dem Teilwert anzusetzen.

(2) Bei der Ermittlung des Gewinns der übernehmenden Körperschaft bleibt ein Gewinn
oder ein Verlust in Höhe des Unterschieds zwischen dem Buchwert der Anteile (§ 4 Abs. 4
Satz 2) und dem Wert, mit dem die übergegangenen Wirtschaftsgüter zu übernehmen
sind, außer Ansatz. Übersteigen die tatsächlichen Anschaffungskosten den Buchwert der
Anteile an der übertragenden Körperschaft, so ist der Unterschiedsbetrag dem Gewinn
der übernehmenden Körperschaft hinzuzurechnen; die Zuwendungen an
Unterstützungskassen rechnen zu den tatsächlichen Anschaffungskosten. Die
Hinzurechnung unterbleibt, soweit eine Gewinnminderung, die sich durch den Ansatz der
Anteile mit dem niedrigeren Teilwert ergeben hat, nach § 50c des
Einkommensteuergesetzes oder nach § 8b Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes nicht
anerkannt worden ist.

(3) Die übernehmende Körperschaft tritt in die steuerliche Rechtsstellung der
übertragenden Körperschaft ein, insbesondere bezüglich der Bewertung der
übernommenen Wirtschaftsgüter, der Absetzungen für Abnutzung und der den
steuerlichen Gewinn mindernden Rücklagen. Das gilt auch für einen verbleibenden
Verlustvortrag im Sinne des § 10d des Einkommensteuergesetzes unter der
Voraussetzung, dass der Betrieb oder Betriebsteil, der den Verlust verursacht hat, über
den Verschmelzungsstichtag hinaus in einem nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen
Verhältnisse vergleichbaren Umfang in den folgenden fünf Jahren fortgeführt wird.

(4) § 4 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 sowie § 5 Abs. 1 gelten entsprechend. § 6 Abs. 1 und 2
gilt sinngemäß für den Teil des Gewinns aus der Vereinigung von Forderungen und
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Verbindlichkeiten, der der Beteiligung der übernehmenden Körperschaft am Kapital der
übertragenden Körperschaft entspricht.

(5) Im Falle des Vermögensübergangs in den nicht steuerpflichtigen oder steuerbefreiten
Bereich der übernehmenden Körperschaft gilt das in der Steuerbilanz ausgewiesene
Eigenkapital abzüglich des Bestands des steuerlichen Einlagekontos im Sinne des § 27
des Körperschaftsteuergesetzes, der sich nach Anwendung des § 29 Abs. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes ergibt, als Bezug im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes. § 10 gilt entsprechend. Absatz 3 gilt in diesem Fall nicht für
einen verbleibenden Verlustvortrag im Sinne des § 10d Abs. 4 Satz 2 des
Einkommensteuergesetzes.

Literaturhinweis:

Handbuch der Umstrukturierung von Unternehmen nach UmwG,UmwStG,SEstEG:
Boorberg Verlag
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Firmengründung Zypern: Handels- und Vertragsrecht

1 Grundlagen der Rechnungslegung und des Jahresabschlusses

2 Buchführungspflicht

Nach Gesellschaftsrecht, Einkommenssteuerrecht und Umsatzsteuerrecht sind alle in
Zypern registrierten Public und Private Companys zur Buchführung und zur Erstellung
eines Jahresberichts nach den International Financial Reporting Standards (IFRS),
ehemals IAS, verpflichtet. Die einkommen- und umsatzsteuerliche
Buchführungsverpflichtung und Verpflichtung zur Erstellung eines Jahresberichtes
umfasst auch die General und Limited Partnership.

Einzelunternehmen mit einem jährlichen Bruttoumsatz von weniger als C£ 9 000 sind von
der Verpflichtung, sich für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren zu lassen, und damit
für umsatzsteuerliche Zwecke Bücher zu führen, befreit, können aber freiwillig Bücher
führen, wenn sie z.B. eine Umsatzsteuerregistrierung beantragen.

Einkommenssteuerlich gelten für kleine Einzelunternehmen ebenfalls Erleichterungen,
wonach sie nur zur Führung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung verpflichtet sind.

Für die Companys gelten weitere Bestimmungen. Neben der Buchführung, die zur
Vorbereitung von finanziellen Erklärungen dient, und die einen Blick auf die wahren
Verhältnisse im Unternehmen sowie auf dessen Tranksaktionen zu jedem Zeitpunkt
gewähren soll, müssen die Public und die Private Company jährlich einen Bericht
abfassen. Dieser ist der Hauptversammlung vorzulegen und soll nach den Grundsätzen
der International Financial Reporting Standards abgefasst sein. Zusätzlich muss der
Hauptversammlung der Vorstandsbericht sowie der Bericht der Abschlussprüfer vorgelegt
werden. Zusammen mit der Jahresrendite ist der Jahresbericht im Handelsregister zu
hinterlegen. Unternehmen, die zum ersten Mal einen Jahresbericht abfassen, haben
damit bis zu 18 Monate nach der Gründung Zeit.

Der testierte Jahresbericht bildet auch die Basis für die Steuererklärung, die den
Steuerbehörden bis zum Ende des Jahres vorzulegen ist, das dem Berichtsjahr folgt.

Es könne i.d.R. nur solche Abschlussprüfer beauftragt werden, die zu den zugelassenen
Prüfern von Zypern gehören. In Ausnahmefällen ist es aber erlaubt, den Jahresbericht
von ausländischen Prüfern durchsehen zu lassen.

Immobilienerwerb auf Zypern

Zypern war bis 1878 Teil des Osmanischen Reiches, bevor es in das Britische Empire
eingegliedert wurde. Das osmanische Landrecht galt offiziell in Zypern bis zur Einführung
des modernen zyprischen Immobiliareigentumsgesetzes von 1946. Das zyprische oberste
Gericht (Supreme Court) hat danach mehrfach entschieden, dass das Gesetz von 1946
keine Rückwirkung für die Zeit vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes entfaltet. Für
Fragen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verlust von Rechten an
Immobiliareigentum kann es gelegentlich noch zur Anwendung des alten osmanischen
Landrechtes kommen, sobald die Beantwortung dieser Fragen Tatsachen betrifft, die vor
dem In-Kraft-Treten des Gesetzes (d.h. vor dem 01.09.1946) betreffen. Auf eine nähere
Erläuterung des osmanischen Landrechts soll hier jedoch aus Platzgründen verzichtet
werden. Die folgenden Darstellungen beschränken sich auf die Erläuterung der
wesentlichen Bestandteile des modernen zyprischen Immobilienrechts.

2 Immobiliareigentum
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Der Begriff „Immobiliareigentum“ umfasst nach zyprischem Recht

-Land,

-Gebäude und andere Errichtungen oder Strukturen sowie Befestigungen, die dauerhaft
an einem Land, Gebäude oder einer anderen Errichtung oder Struktur befestigt sind,

-Bäume, Weinreben oder jede andere Sache, die gepflanzt wurde oder auf einem
Grundstück wächst sowie jedes davon stammende Produkt vor der Abtrennung,

-Quellen, Brunnen, Wasser und Wasserrechte, gleich, ob sie zusammen mit oder
unabhängig von einem Grundstück gehalten werden,

-Vorrechte, Freiheiten, Grunddienstbarkeiten und jegliche weiteren Rechte und Vorteile,
die zu einem Grundstück, einem Gebäude oder einer anderen Errichtung oder Struktur
gehören oder als zugehörig gelten, und

-ungeteilte Anteile an einem vorstehend definierten Eigentum.

Als Mobiliareigentum gilt alles, was nicht von dem Begriff des Immobiliareigentums
erfasst wird. Ob eine bewegliche Sache so an einem Grundstück oder Gebäude befestigt
ist, dass sie als Immobiliareigentum gelten kann, wird in Zypern gleichermaßen als
Rechts- und als Tatsachenfragen angesehen und nach den Umständen des Einzelfalls
entschieden.

3 Recht auf Privateigentum an unbeweglichen Sachen

Nach zyprischem Recht sollen kein Vermögen, Interesse, Recht und keine Freiheit,
Bevorzugung, Grunddienstbarkeit oder irgendein anderer Vorteil in, an oder über
Immobiliareigentum bestehen oder geschaffen, erworben oder übertragen werden, außer
gemäß den dafür vorgesehenen Vorschriften des Immobiliareigentumsgesetzes.

Hinweis

Eine Berufung auf Common-Law-Grundsätze oder Equity-Regeln zur Begründung von
Rechten an Immobiliareigentum in Zypern ist, im Gegensatz zur sonst möglichen
Rechtspraxis, ausgeschlossen.

Der Begriff „Vermögen an Land (estate in land)“, der nach deutschem Rechtsdenken als
dinglicher Anspruch zu qualifizieren wäre, bezeichnet dabei jedes Recht, das direkt mit
dem Eigentum an und der „Reichweite des Immobiliareigentums“ verbunden und in das
Landregister eintragbar ist.

Eine Hypothek, die Immobiliareigentum zur Sicherung einer Schuld belastet, gilt nicht als
sachenrechtliches „Vermögen an Land“, sondern lediglich als vertraglicher Anspruch des
Hypothekenbegünstigten und als Last auf dem Eigentum.

Die Rechte des Mieters an einer gemieteten Immobilie gelten nicht als „Vermögen an
Land“ zugunsten des Mieters, sondern lediglich als vertragliches Recht, es sei denn, der
Mieter ist ausnahmsweise zur Eintragung des Mietrechts in das Landregister berechtigt.
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Auch die Hinterlegung des Kaufvertrages über Immobiliareigentum beim
Landregisteramt, die eines der besonderen Formerfordernisse beim Immobilienkauf
darstellt, schafft kein „Vermögen an Land“, sondern lediglich eine Last auf dem
Immobiliareigentum zugunsten des den Vertrag hinterlegenden Käufers.

Hinweis

Keine Übertragung oder Belastung von Immobiliareigentum ist wirksam, bevor sie bei der
Bezirkslandbehörde registriert oder aufgenommen wird, und niemand außer dem
registrierten Eigentümer soll eine Übertragung oder freiwillige Belastung einer Immobilie
bei der Behörde anmelden.

4 Reichweite von Rechten an Immobiliareigentum

Der Begriff der „Reichweite von Immobiliareigentum“ beinhaltet alle Regelungen, welche
die Natur und die Ausweitung der sich auf Eigentum und Besitz an Immobilien
beziehenden Rechte, Pflichten und Beschränkungen definieren.

Hinweis

Als Eigentümer von Immobiliareigentum gilt jeder, der zur Registrierung als Eigentümer
berechtigt ist, gleichgültig, ob er tatsächlich registriert ist oder nicht.

Privates Immobiliareigentum an Grundstücken erstreckt sich

- auf die Oberfläche und die Substanz des Bodens;

-unterhalb der Erdoberfläche bis zu einer Tiefe, die vernünftigerweise erforderlich ist, um
den Boden nutzen und kultivieren zu können; Rechte an Mineralien sind hierbei allerdings
vom Eigentumsrecht grundsätzlich ausgenommen;

-auf den Luftraum über die Erdoberfläche, soweit dies zur Nutzung des Grundstücks
vernünftigerweise notwendig ist.

Praktisch häufig von großer Wichtigkeit ist die Bestimmung der aktuellen Lage des
Grundstücks und des umfassten Gebietes. In den Fällen, in denen ein Grundstück durch
einen registrierten Immobiliareigentumstitel erfasst ist, gilt als vom Grundstück
umfasstes Gebiet das Gebiet, dem die verbriefte Registrierung auf einem
Landüberwachungsplan der Regierung oder einem anderen Landerfassungsplan des
Direktors der Landregisterbehörde entspricht. Die genaue Lage des Grundstücks ergibt
sich daher aus dem erwähnten offiziellen Plan und nicht aus den Grenzbeschreibungen
auf der Titelurkunde.

Soweit zur Registrierung kein entsprechender offizieller Plan vorhanden ist (was bei
älteren Registrierungen der Fall sein kann), entscheidet sich der Umfang des
Grundeigentums nach der tatsächlichen Besitzausübung durch den registrierten
Titelinhaber.
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5 Einschränkungen des Eigentumsrechts

Das uneingeschränkte Eigentumsrecht an Immobiliareigentum umfasst folgende
Bestandteile:

-das Recht, Eigentum an der Immobilie zu behaupten oder zu fordern,

- das Besitzrecht,

-das Nutzungsrecht,

-das Recht zum Einbehalt, zur Verwendung und zum Sammeln von Früchten des
Eigentums sowie

-das Recht, über das Eigentum zu verfügen, einschließlich der teilweisen oder
vollständigen Entfremdung des Eigentums bzw. Belastung, Veränderung oder Zerstörung
des Eigentumsgegenstandes.

Soweit eines der vorgenannten Elemente fehlt, gilt das Eigentumsrecht als
eingeschränkt. Im Hinblick auf Immobiliareigentum gibt es drei Gruppen von
Eigentumsrechtbeschränkungen.

Die erste Gruppe von Beschränkungen besteht in der Einschränkung der Ausübung von
Eigentumsrechten bis hin zur Enteignung im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der
öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Moral, von Gemeindeplanungsvorhaben, der
öffentlichen Versorgung oder des Schutzes von Dritten. Soweit die Beschränkungen oder
der Rechtsentzug in einer wesentlichen Verringerung des Eigentumswertes münden,
steht dem Eigentümer eine schnellstmögliche angemessene Entschädigung zu. Über die
vorgenannten Fälle hinaus steht der Republik Zypern oder einzelnen Gemeinden ein
Zwangsankaufsrecht bzw. ein Inbesitznahmerecht für erzieherische, religiöse, soziale
oder sportliche Einrichtungen der Gemeinde zu, in der sich das Grundstück befindet.

Die zweite Gruppe von Beschränkungsmöglichkeiten besteht aufgrund der dem Direktor
des Landregisters zugestandenen Befugnisse im Hinblick auf

- die Teilung von Immobiliareigentum,

-den Verkauf in bestimmten Fällen von Eigentum, das in ungeteilten Anteilen gehalten
wird,

-die Teilung von Eigentum gehalten in ungeteilten Anteilen bei zwei oder mehreren
Eigentümern und

- die Anpassung von Eigentumsrechten, wenn der Eigentümer von Bäumen und der
Eigentümer des dazugehörigen Grundstücks nicht identisch sind.

Die dritte Gruppe von Beschränkungen des Eigentumsrechts bilden die sachenrechtlichen
Beschränkungen („estate in land“), soweit sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften wirksam
zugunsten Dritter begründet werden.

6 Registrierung von Mietverträgen
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Unter bestimmten Voraussetzungen können Mietverhältnisse beim Landregister
registriert werden. Die folgenden Voraussetzungen müssen dabei vorliegen:

-Abschluss eines wirksamen Mietvertrages,

-der Mietvertrag verbietet nicht ausdrücklich die Registrierung,

-der Vermieter ist der registrierte Eigentümer des vermieteten Immobi-liareigentums,

-der Mietzeitraum übersteigt eine Dauer von 15 Jahren,

-der Vertrag wird innerhalb von drei Monaten nach dem Tag des Vertragsschlusses zur
Registrierung vorgelegt und

-die Zustimmung des Hypotheken- oder sonstigen Gläubigers liegt vor, soweit die
Immobilie entsprechend belastet ist.

Das dingliche Recht („estate in land“), das durch die Registrierung des Mietvertrages
geschaffen wird, unterliegt den Bestimmungen des zugrunde liegenden Vertrages. Der
Mieter kann die sich aus dem Vertrag ergebenen Rechte übertragen oder untervermieten,
soweit dies nach den Bestimmungen des Vertrages gestattet ist.

7 Registrierung von Trusts

Für die Registrierung von Trusts gelten folgenden Voraussetzungen und Besonderheiten:

- Der auf Immobiliareigentum ausgerichtete Trust wird durch letztwillige Verfügung oder
durch eine Trusturkunde („trust deed“) errichtet, die von der zu diesem Zwecke
berechtigten Person unterschrieben ist,

-Die Trusturkunde oder die letztwillige Verfügung ist in dem Register der zuständigen
Bezirkslandbehörde aufgenommen und

-Nur der eingetragene Eigentümer kann beim Landregister eine entsprechende
Eintragung eines solchen Immobiliareigentum betreffenden Trusts beantragen.

8 Registrierung von restriktiven Verträgen

Im Zusammenhang mit der Registrierung von restriktiven Verträgen gelten als
„restriktive Verträge“ solche, bei denen zwei Eigentümer von verschiedenen
Immobiliareigentumsgegenständen vereinbaren, dass die Nutzung oder Entwicklung
eines Immobiliareigentumsgegenstand zum Nutzen des anderen Eigentumsgegenstandes
beschränkt sein soll. Ein restriktiver Vertrag kann von jedem der beteiligten Eigentümer
zur Registrierung beim Landregister angemeldet werden. Ein registrierter restriktiver
Vertrag begründet ein dingliches Recht („estate in land“) über das belastete
Immobiliareigentum und bindet dessen Eigentümer sowie dessen Rechtsnachfolger
zugunsten des Eigentümers nebst Rechtsnachfolger des anderen Grundstücks.

9 Gemeinschaftliches Gebäudeeigentum

Aufgrund häufig zutage tretender Unzulänglichkeiten der vormalig existierenden Rechts-
und Gesetzeslage wurde 1993 ein neues Gesetz (Nr. 6 (1) aus 1993) zur Regelung von
im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäuden (hiernach „GGEG“) erlassen.
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Danach gilt:

-„Gebäude im Gemeinschaftseigentum“ sind solche, die wenigstens aus fünf Einheiten
bestehen, selbst wenn das Gebäude überwiegend einem Eigentümer gehört; es wird als
ein solches „Gebäude im Gemeinschaftseigentum“ registriert;

-„Einheit“ bedeutet dabei ein Stockwerk oder Teile davon, wie etwa einzelne Zimmer,
Büroräume, Wohnungen, Geschäfte oder sonstige Teile oder Räume eines Gebäudes im
Gemeinschaftseigentum, die unabhängig und voll nutzbar als vollständige, abgetrennte
und selbständige Einheiten, für welchen Zweck auch immer, verwendet werden können;

-„Eigentümer einer Einheit“ sind auch Mieter einer Einheit aufgrund eines Mietvertrages,
soweit dieser beim Landregister registrierbar und entsprechend registriert ist.

Das im Gemeinschaftseigentum stehende Gebäude wird durch Regularien geregelt, die
gemäß dem GGEG erstellt werden und die Kontrolle, Betrieb, Verwaltung, Management,
Gebrauch und Nutzung der Einheiten des im Gemeinschaftseigentum stehenden
Gebäudes sowie die Rechte und Pflichten im Hinblick auf das gemeinschaftliche Gebäude-
und Grundstückseigentum regeln. Diese Regularien werden beim Landregister registriert
und gelten für und wider jeden Eigentümer sowie dessen Rechtsnachfolger. Soweit eine
solche Registrierung der Regularien nicht erfolgt, gelten die dem GGEG als
Musterregularien angehängten Regeln für das betroffene Gebäude im
Gemeinschaftseigentum.

Sämtliche Ausgaben für Versicherungen, Unterhalt und Reparatur des im
Gemeinschaftseigentum stehenden Gebäudes werden anteilmäßig von den Eigentümern
der Einheiten entsprechend ihres Anteils am gemeinschaftlichen Gebäudeeigentum
getragen.

10 Besonderheiten des Immobilienkaufvertrages

Über die allgemeinen Gültigkeitsvoraussetzungen hinaus, die für alle vertraglichen
Vereinbarungen gelten, gibt es für Immobilienkaufverträge noch besondere formale
Erfordernisse. Diese sind

-das Vorliegen eines Vertrages in Schriftform,

-das Deponieren einer Kopie des Vertrages durch den Käufer beim Landregister innerhalb
von zwei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages und

-die Voreintragung des Verkäufers als Eigentümer der Immobilie.

Soweit der Käufer den Vollzug des Vertrages, d. h. die Übertragung und die Registrierung
des Immobiliareigentums, per Gerichtsbeschluss erwirken will, müssen weitere
Voraussetzungen, wie etwa die Aufforderung an den Verkäufer, die Zustimmung zur
Eigentumsübertragung vor dem Landregister zu erklären, sowie die Beachtung der
hierfür und für die Antragstellung bei Gericht zu beachtenden Fristen, erfüllt sein.

11 Immobilienerwerb durch EU-Ausländer

Bis zum EU-Beitritt Zyperns galten im Hinblick auf den Immobilienerwerb durch EU-
Ausländer Beschränkungen. Seit 1. Mai 2004 gelten EU-Staatsbürger nicht mehr als
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Ausländer im Sinne des Ausländerimmobilienerwerbsgesetzes („Acquisition of Immovable
Property (Alien) Law“) im Hinblick auf Immobilienerwerb jeglicher Art mit Ausnahme des
Erwerbs von Zweitwohnsitzen, wobei auch diese Beschränkung nicht auf EU-Staatsbürger
angewendet wird, die dauerhaft in Zypern leben. Für Ausländer aus Drittstaaten gelten
wie vor Beschränkungen; insbesondere bedürfen diese auch weiterhin der Genehmigung
des Ministerrates vor dem Erwerb von Immobiliareigentum.

12 Mietverträge

Im zyprischen Recht wird grundsätzlich nicht nach Gewerbe- und Wohnraummiete
unterschieden; beide Mietarten werden im Wesentlichen gleich behandelt.
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Steuerangelegenheiten zwischen den Ländern, ergänzend G20 Abkommen, „Umkehr der
Beweislast“ im Nicht-DBA-Sachverhalt zu erwähnen.

Da das internationale Steuerrecht eine extrem komplexe Rechtsmaterie ist, sind aber
auch viele nationale Steuerberater mit einer solchen Gestaltung überfordert. Dieses ist
nicht als „Kollegenschellte“ zu verstehen, im Gegenteil: Heimische Steuerberater haben
weis Gott genug damit zu tun, nationale Steuergesetze und deren ständigen Änderungen
zu beachten. Da bleibt i.d.R. einfach keine Zeit, sich auch noch mit der Thematik des
internationalen Steuerrechts auseinander zu setzen.

Mittelstand und Konzernebene, steuerliche Gestaltungen "Betriebsstätte
im Ausland"- Zwischenholding

Mittelständische Unternehmen und/oder Konzerne legen bei der Steuergestaltung Wert
auf völlig legale Konstellationen, die einer Nachprüfung in Jedem Falle standhalten.
Aufgrund vorhandener Strukturen werden selten Treuhand-Lösungen in Anspruch
genommen. Vielmehr werden bei Betriebsstätten-(Teil)-Verlagerungen und/oder im
Rahmen von Zwischenholdings, qualifizierte Geschäftsbetriebe im Ausland installiert, mit
Stellung eines Geschäftsführers und Anmietung von entsprechenden Büroräumen. Häufig
spielen bei aktiven Gesellschaften neben der steuerlichen Frage, Faktoren wie
Produktions- und/oder Lohnstückkosten eine entscheidende Rolle. Dieses erfordert im
Rahmen der Beratung eine andere Herangehensweise, auch unter Berücksichtigung
bereits vorhandener Strukturen im In-und Ausland. Gerade bei mittelständischen
Unternehmen oder Konzernen kommen steuerliche Gestaltungen im Rahmen von
Zwischenholdings besonderer Bedeutung zu, um u.a. die Dividenden der aktiven
Betriebsstätten möglichst steuerfrei oder steuerminimiert innerhalb der Konzernebenen
zu vereinnahmen. Auch haben wir es in diesem Kontext häufig mit aktiven Betriebstätten
in mehreren Ländern zu tun, die eine steuerliche Optimierung im Gesamtkonzern
benötigen. Gerade diese Mandantengruppe profitiert vom LowTax-Network, da im
Rahmen derartiger Gestaltungen verschiedene Steuerspezialisten aus den verschiedenen
Ländern zusammenarbeiten müssen und es dennoch eine übergeordnete "Organisation"
z.B. über die ETC geben muss. Ebenfalls muss die übergeordnete Organisation-Beratung
über Spezialisten im internationalen Steuerrecht verfügen. So bringt es dem Mandanten
z.B. Deutschen Mandanten in diesem Kontext wenig, einen Deutschen Steuerberater zu
bemühen, der sich im internationalen Steuerrecht wenig auskennt und ausländische
Berater in die Gestaltung einbezieht.

Andererseits sind große internationale Steuerkanzleien nicht immer der geeignete Partner
für diese Zielgruppe: Zu teuer,zu bürokratisch, wenig flexibel.
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Organisationsstruktur der ETC

Die Organisationsform der ETC ist Ihnen wahrscheinlich von großen internationalen
Unternehmens –und Steuerberatungsgesellschaften bekannt, hier i.d.R. in der
Form/Rechtsform der Partnerschaft: Eine zentrale Organisation und Kooperationspartner
auf der Ebene der Berater und Gründungskanzleien. Nur so kann die optimale Beratung
der jeweiligen Mandanten auf „Landesebene“ garantiert werden. Denn kein
Steuerberater oder Anwalt kennt sich in allen Steuergesetzen der Welt aus.

ETC: Excellent Tax&Corporation
Management Ltd London

Gründungskanzleien in den
Sitzstaaten (z.B. Zypern, VAE, Schweiz):

Eigenständige Steuer-und/oder
Rechtsanwaltskanzleien ,

Kooperationsvereinbarung mit ETC

Repräsentanzen oder
Niederlassungen in anderen
Länder (z.B. Deutschland)

Honorar- Steuerberater oder –
Rechtsanwälte, die im Auftrage
der ETC die jeweiligen
Mandanten außerhalb Englands
beraten

Verwaltung-Übergeordnete
Organisation-Abrechnung-
Buchhaltung
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Kanzlei in London und Repräsentanz in Germany

In London unterhalten wir eine Bürogemeinschaft mit
einer englischen Steuerkanzlei sowie Büroräume in der 1
Northumberland Avenue-Trafalgar Square-, im Herzen
Londons.

In Deutschland unterhalten wir eine Repräsentanz im
Excellent Business Center Neuer Wall, unweit der
Außenalster. Hier haben wir zwei Büroräume angemietet
und können die vorhandene Infrastruktur (Konferenz-

und Besprechungsräume,Video-Konferenz,Schulungsräume usw..) nutzen. Der
zuständige Steuerberater oder Rechtsanwalt berät in diesen Räumlichkeiten unsere
Mandanten. Da die zentrale Organisation,Management,Verwaltung und Buchhaltung in
London realisiert wird, haben wir uns in Deutschland/Hamburg für diese Lösung
entschieden.

Standort des Excellent Business Centers Neuer Wall in Hamburg



Firmengründung Zypern- Exposee zur Gesellschaftsgründung auf Zypern

37

Standort London:

1 Northumberland Avenue- Trafalgar Square
London WC2N 5BW
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Netzwerkpartner (Kanzleien in den Gründungsländern)

Die Kooperationspartner/Netzwerkpartner der ETC sind rechtlich selbständige
Gesellschaften. ETC übernimmt keine Haftung für angeschlossene Gesellschaften im
Netzwerk (Low Tax Network), diese handeln eigenständig und unabhängig voneinander.

Bürogemeinschaft in London/Partner:

Steuerkanzlei Matthew,Steuerberater Mr. Sauerborn und
Partner/Mitarbeiter/innen. Betreut die Mandanten der ETC insbesondere
bei der Buchhaltung,USt-Voranmeldung und Jahresabschluss von
englischen Gesellschaften (Limited oder PLC). Die Kollegen haben
deutschsprachige Mitarbeiter/innen. Weitere Aufgaben im Rahmen der
Kooperation/Partnerschaft sind die rechtliche Gestaltung eines Non-
Domc.Status für natürliche Personen und/oder bei Ausflaggen nach
England die steuerliche Anmeldung und Sozialversicherungsnummer,
Einkommenssteuerbescheide usw.

Netzwerkpartner (Kanzleien in den Gründungsländern):

-VAE (Vereinigte Arabische Emirate, Dubai):

Freihandelszone RAK:

P.O. Box: 10055, Ras Al Khaimah, UAE. Es handelt sich um die zuständige Behörde für Firmengründungen in
der RAK Freihandelszone, mit der wir entsprechend direkt kooperieren.

Allgemeines Gesellschafts-und Handelsrecht VAE:

Dr. Al sabhan Legal Group:

Sheikh zayed road -city Tower 2 No.804
Dubai, UAE

-Panama: MAHMAD DAUD HASAN

Born Panama, Republic of Panama, January 8, 1976; admitted 2001, Panama.

Education:

Universidad Santa Maria La Antigua, School of Law, (LL.B., Cum Laude, 2001); Harvard
University, School of Law (Program of Instruction for Lawyers, 2001); Harvard University
(Advanced Level Integrated Skills Course en el Harvard Institute for English Language
Program, 2001).

Experience:

Research Assistant to the First Ombudsman of the Republic of Panama (1997-2001);
Professor of Law, Cartago University, Republic of Panama. Political Sciences; Roman Law;




